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Mitteilung 
 
Folgende Beschlüsse wurden im Stadtrat Grimma, am 17.12.2020 gefasst: 
 
Neubau der Oberschule Böhlen 
 
Vergabe der Herstellung der Klinkerfassade:  7 Angebote gingen ein und das günstigste für 
539.641,89 € brutto wurde von einer Firma aus Bischofswerda abgegeben, welche den 
Auftrag erhielt 
 
Vergabe Bauarbeiten für die Fliesenarbeiten: ebenfalls gingen hier 7 Angebote ein, das 
günstigste für 163.893,40 € brutto wurde von einer Firma aus Penig abgegeben, welche den 
Auftrag auch erhielt 
 
Neue Feuerwehr Satzung der Stadt Grimma 
 
Neuerungen sind hier, dass bei der Abrechnung der Einsatzzeit genau nach Minuten erfolgt. 
Weiterhin wurde  
die Berechnung der Kosten für den vorbeugenden Brandschutz also Gutachten und 
Begutachtungen, mit aufgenommen.  
 
Abstimmung über die neue Sondernutzugssatzung der Stadt Grimma 
 
 Neue und genauere Regelung von Aufstellen der Werbeträger vor Geschäften, auch die 
Anzahl und Größe von Werbeplakaten, welche angebracht werden dürfen, wurden 
überarbeitet. Hier gibt es eine örtliche Unterteilung in das Altstadt-Gebiet und restliches 
Gemeindegebiet. Auch das Zwangsmittel wurden geregelt um illegale oder falsche 
Plakatierungen in Form einer Ersatzvornahme entfernt werden können  
Weiterhin wurden die Standorte festgelegt, wo die Großflächenplakate Und Banner 
aufgestellt/ angebracht werden dürfen. Die jetzt schon bekannten Stellen sind der 
Wallgraben, Friedrich-Oettler-Straße und auch der Zaun an der Zufahrt zum Stadion von der 
Wurzener Straße aus. Diese Satzung dient auch der Regelung bei Nutzungen von Gerüsten 
und Containern im öffentlichen Raum.  
 
Es wurde lange im Vorfeld über die Satzung verhandelt und gearbeitet. Dazu wurde auch 
eigens eine Arbeitsgruppe gegründet, bei der auch Vertreter des Gewerbevereins involviert 
waren. 
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Beide Satzungen werden dann nach der Veröffentlichung auf der Homepage der Stadt 
Grimma zu finden sein. Dort sind bis dahin noch die aktuellen und derzeitig gültigen 
Satzungen eingestellt.  
 

https://www.grimma.de/satzungen/details-900000031-
27290.html?titel=Sondernutzungssatzung 
 
https://www.grimma.de/satzungen/details-900000005-27290.html?titel=Feuerwehrsatzung 
 
Erschließung des Gewerbegebietes Nord, welches sich rechtsseitig der B 107 Richtung 
Trebsen, kurz hinter der Einfahrt Bahrener Straße befindet. Heute ging es um die 
Erschließung neuer Grundstücke für Verschiedene Gewerbe- und Industrieflächen. Dabei lag 
der Abstimmung des Billigungs- und Auslegungsbeschlusses zum vorzeitigen Bebauungsplan 
für dieses Gebiet vor. Es wird ein sehr gutes Projekt mit Gewinnung weiterer 
Industriezweige, welche sich hier am Standort etablieren wollen. Auch dies wurde 
einstimmig beschlossen. 
Linksseitig der B 107 ist die Erschließung des 1. Bauabschnittes schon beschlossen und wird 
in Kürze beginnen. 
 
Aufhebung der Straßenausbausatzung 
 
Es fand dann abschließend im öffentlichen Teil noch Abstimmung über die Satzung zu 
Aufhebung der noch gültigen Straßenausbausatzung statt. Diese wurde mit 11 Stimmen 
dafür und 7 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen abgeschafft. Eine Entscheidung dazu fand 
bereits in einer früheren Sitzung des Stadtrates statt, jedoch fehlte hier noch die rechtliche 
Grundlage, da es einer Aufhebungssatzung bedarf. Diese wurde hier wieder eindeutig 
bestätigt. Somit werden für die Zukunft keine Straßenausbaubeiträge mehr von den 
Anliegern verlangt.  
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